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Hinweis 1:
Denkmalschutz: Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und natur-
geschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde oder auch 
Veränderung und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen 
und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus 
erd-geschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern 
ist der Stadt Hamm als Untere Denkmalbehörde (Tel.-Nr. 02381/17-4561, -4562, 
Fax: 02381/16-2920) und/oder dem Westfälischen Museum für Archäologie/Amt 
für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Tel.-Nr. 02761/93750, Fax. 02671/2466)
 unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktag in 
unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), 
falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden feigegeben wird. Der Landschafts-
verband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten 
und für wissenschaftliche Erforschungen bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen ($ 16 (2) 
DSchG NRW).

Hinweis 2:
Bei Erdarbeiten muss mit Bombenfunden bzw. verfüllten Bombentrichtern gerechnet 
werden. Luftbildauswertungen aus dem 2. Weltkrieg können bei der Stadt Hamm, 
Vermessungs- und Katasteramt, Technisches Rathaus, Gustav-Heinemann-Straße 10, 
59065 Hamm, eingesehen werden. Weist bei Durchführung der Bauvorhaben der 
Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände 
beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der staatliche Kampfmittelräumdienst, 
Bezirkregierung Arnsberg oder das Ordnungs- und Wahlamt der Stadt Hamm zu verständigen.


